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Der Gemeinderat Oberuzwil erlässt gestützt auf Art. 29 Abs. 2 Bst. e) und Art. 30 der Gemeindeordnung 
vom 23. März 2010 sowie Art. 17ff. des Strassengesetzes vom 12. Juni 19881 folgendes 
 
 

Nutzungskonzept Dorfplatz Oberuzwil 
 
Entwurf vom ••• 
 
 
1. Einleitung 

Der Oberuzwiler Dorfplatz ist ein zentraler Begegnungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsort im 
Herzen der ganzen Gemeinde. Er verbindet öffentliche Nutzungen, Gewerbe und soziale Treff-
punkte. Mit der anstehenden Sanierung soll – unabhängig vom Ausbaugrad – der Dorfplatz als le-
bendiger, vielseitiger Ort für Bevölkerung, Vereine, Gewerbe und Gäste gestärkt werden. Der Dorf-
platz soll identitätsstiftend gefördert werden. 
 
Ein zentraler Dorfplatz ist Basis für ein vielfältiges Zusammenleben in der Gemeinde. Der Gemeinde-
rat hat bei der Festlegung seiner Werte und Haltungen für die Legislatur 2025–2028 unter anderem 
definiert, dass er sich ein aktives und vielfältiges Gemeindeleben wünscht. Weiter fördert er kom-
munale Begegnungsräume in den Dörfern und strebt eine zielgruppengerechte Infrastruktur an. 
 
Die Gemeinde möchte generationenübergreifend, kulturübergreifend und wohlwollend ein lebendi-
ges kulturelles, sportliches und gesellschaftliches Leben unterstützen. Dabei gehört zu den konkre-
ten strategischen Massnahmen des Gemeinderates, dass er Freizeit-/Begegnungsräume aktiv entwi-
ckeln will. 
 
Schliesslich ist festzuhalten, dass auch Begegnungsräume in Bichwil und Niederglatt notwendig 
sind, diese aber nicht Bestandteil dieses Konzeptes sind. 
 
Dieses Nutzungskonzept bildet die Grundlage für den zukünftigen Betrieb, die Nutzung, die Koordi-
nation von Veranstaltungen und das Bewilligungsverfahren bzw. für Vermietungen der entspre-
chenden Fläche(n).  
 

1.1 Bestehende Veranstaltungen 
Der Dorfplatz im Oberuzwiler Zentrum wird bereits regelmässig genutzt.  
 
Wiederkehrende Anlässe sind zum Beispiel: 
- ganzjährig Wochenmarkt (samstags)  mit drei fixen Anbietern (punktuell ergänzt) 

einzelne Standaktionen von Vereinen, Parteien und Organisationen 
- Frühling Maibaumfest des Männerchors Frohsinn  
- Sommer Musikständli der Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil 
- Herbst Chilbi (teilweise)  

Räbeliechtli-Umzug 
- Winter Weihnachtssingen der Gemeinde Oberuzwil 
- vereinzelt Anlässe des Restaurants «Casa del Gusto» (Pizza- und Pastafestival o.dgl.) 

 
1 sGS 732.1; abgekürzt StrG. 
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1.2 Grundsatz: Potenzial & Ausbauziele 

Zur Belebung des Dorfplatzes bietet sich folgendes ergänzendes Angebot an: 
- ganzjährig Monatsmarktplatz, Themenmärkte, Gewerbeausstellungen, Kunstinstallationen 
- Frühling/Sommer Flohmarkt, Blumen-/Pflanzenmarkt, Bewegungsangebote 
- Sommer/Herbst Freilichttheater, Musik-/Kunstformate 
- Winter Adventsmarkt, Besuch des Samichlaus 
 
Der Gemeinderat formuliert basierend auf dieser Liste der ergänzenden Angebote folgende grund-
sätzlichen Ausbauziele für den Oberuzwiler Dorfplatz: 
1. Ausbau des regulären Marktbetriebes (wöchentlich samstags),  

- einerseits ergänzend mit neuen wöchentlichen Angeboten und  
- andrerseits monatlich beispielsweise am ersten Samstag besondere Angebote. 

2. Zusätzlich zum regulären Marktbetrieb und den gängigen Standaktionen soll mindestens ein öf-
fentlicher Anlass pro Quartal stattfinden. 

3. … 
 
Die Detailzielsetzungen für die öffentliche Platznutzung sind nachfolgend in Ziffer 3 definiert. 
 

1.3 Abgrenzung zum Sanierungskonzept (baulich-technische Platzgestaltung) 
Dieses Nutzungskonzept dient als Grundlage für die baulichen Fragestellungen rund um die anste-
hende Sanierung des Dorfplatzes. In diesem Konzept wird der Bedarf definiert und enthält keine 
baulich-technischen Anforderungen. 
 

2. Offene rechtliche Fragestellungen 
Die Gemeinde ist Teil-Eigentümerin des Dorfplatzes (Grundstücke Nr. 161 und 169 gemäss Situati-
onsplänen im Anhang 1). Der Dorfplatz ist überlagert von der öffentlich-rechtlichen Klassierung des 
Gemeindeweges 1. Klasse Nr. 425; weshalb nur dieser Teil dem Geltungsbereich des StrG unter-
steht (Bewilligung für gesteigerten Gemeingebrauch). 
 
Für die Grundstücke Nr. 161 und 169 erteilt die Bauverwaltung regelmässig «Nutzungsbewilligun-
gen». Es ist bis zur definitiven Version dieses Konzeptes abzuklären, ob auf dieser Fläche «Bewilli-
gungen» erteilt werden können oder ob nicht künftig mit privatrechtlichen Mietverträgen zu arbei-
ten ist. Für eine «Bewilligung» müsste wohl dieses Konzept in ein Reglement überführt werden 
(inkl. fakultatives Referendum, damit es «hoheitlichen Charakter» erhält). 
 
Schliesslich besteht ein im Jahr 1984 grundbuchlich eingetragenes «Benützungsrecht an Dorfplatz 
zugunsten Politische Gemeinde Oberuzwil» auf einer nördlichen Teilfläche des Platzes (Grundstücke 
Nr. 2067 und 2068 gemäss Situationsplan in Anhang 1). Der Personaldienstbarkeit ist in Anhang 2 
aufgeführt und beinhaltet folgendes zentrale Recht zugunsten der Öffentlichkeit: Ungehinderte Be-
gehung des Dorfplatzes durch die Öffentlichkeit (ohne Abschrankungen) sowie Durchführen von 
Veranstaltungen und anderen Anlässen (inkl. Standaktionen). Explizit geregelt ist der ordentliche 
Unterhalt durch die Grundeigentümer der Grundstücke Nr. 2067 und 2068 erfolgt. Die Formulie-
rungen betr. Unterhalt in Ziff. 3 des Vertrags sind jedoch veraltet und bedürfen einer Klärung/Neu-
formulierung. 
 

 
 
 
 
 



 Seite 4 von 16 

Schliesslich ist das Nutzungsrecht der Öffentlichkeit an den Grundstücken Nr. 179, 172 und 170 so-
wie auf den Restflächen der Grundstücke 2068 und 2067 ungeklärt. Bis zu einer definitven Verab-
schiedung des Konzeptes bedarf es einer Bereinigung des Perimeters. 
 
 

3. Zielsetzungen der öffentlichen Nutzung 
Basierend auf einer (nicht repräsentativen und nicht empirischen) Umfrage durch den Gemeinderat 
anlässlich des Maibaumfestes 2025 vor Ort (vgl. Anhang 3), ergeben sich momentan folgende drei 
Haupt-Zielsetzungen für die öffentliche Dorfplatznutzung (zu diskutieren/ergänzen/vernehmlas-
sen…): 
 

3.1 Stärkung des Gewerbes und des Marktlebens/Wirtschaftsförderung 
- Erhalt eines attraktiven Umfelds für Läden und Gastronomie in der unmittelbaren Umgebung 
- Erhalt und Ausbau des bestehenden Samstagsmarktes 
- Einrichtung zusätzlicher Themen- oder Monatsmärkte (Einkaufserlebnis) 
- Integration lokaler Betriebe: niederschwellige Präsenzmöglichkeiten, Begegnung mit Kundschaft 
- Gratis-Parkplätze im Zentrum zur Förderung der lokalen Wirtschaftsbetriebe 
 

3.2 Förderung des Dorflebens/Begegnungsort 
- Ermöglichen eines zentralen Platzes zur Nutzung für Festivitäten durch Vereine 
- Schaffung eines lebendigen, identitätsstiftenden Orts zur (generationenübergreifenden) Begeg-

nung und zum Verweilen 
- Ermöglichung eines breiten Veranstaltungsangebots (kulturell, sozial, gemeinnützig, politisch) 
- Verbesserung des Miteinanders zwischen Oberuzwil und den Aussendörfern durch attraktive An-

gebote und gute Erreichbarkeit. 
 
3.3 Sicherheit (Haftungsfragen, Ruhe, Ordnung/Sauberkeit) 

Die Thematik von Stolperfallen und Unebenheiten u.a. durch Absenkungen wird durch die Bevölke-
rung aktuell nicht so hoch gewichtet. Gerade das Unfallrisiko wird als unwichtig eingestuft. Dabei 
haften Werkeigentümerinnen und -eigentümer (auch Eigentümer eines Platzes) nach Art. 58 Abs. 1 
des Obligationenrechts2 für den Schaden, der infolge fehlerhafter Anlage, Herstellung oder mangel-
haften Unterhalts ihres Gebäudes oder eines anderen Werkes verursacht wird. Es handelt sich dabei 
um eine sogenannte einfache Kausalhaftung. Werkeigentümerinnen und -eigentümer haften für 
den Schaden auch dann, wenn sie kein Verschulden trifft! Dieser Punkt ist beim Sanierungskonzept 
zu beachten und in den Verhandlungen mit den anstossenden Grundeigentümern anzusprechen 
uns auch für die Benützungsbewilligungen mitzunehmen.  
 
Das Nutzungskonzept soll zudem auch eine ausgewogene Balance zwischen Belebung und Ruhe 
sicherstellen. Es beinhaltet deshalb – unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Reglementes 
über Ruhe, Ordnung und Sicherheit der Gemeinde Oberuzwil vom 12. März 2013 – eine Begren-
zung der Anzahl Veranstaltungen und die entsprechenden Ruhezeiten (Lärmschutz). Deshalb gehö-
ren auch klare Regeln für den Zugang bzw. für das einfache und transparent geregelte Bewilli-
gungsverfahren zur Nutzung dieser zentralen Infrastruktur mit zur Nutzungskonzeption. 
 
 

 
2  SR 220; abgekürzt OR. 

 
 
 
 
 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a58
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a58
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4. Nutzungsordnung 
Der Gemeinderat erlässt als Grundeigentümer und gestützt auf Art. 21f. StrG (gesteigerter Gemein-
gebrauch) folgende Nutzungsordnung3: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 

4.1 Geltungsbereich 
Diese Nutzungsordnung gilt für die Nutzung des Dorfplatzes im Zentrum von Oberuzwil gemäss Si-
tuationsplan im Anhang X [in der def. Version dann anzupassen]. 
 

4.2 Zweck 
Die Gemeinde Oberuzwil [und mit Ermächtigung der privaten Grundeigentümer/Anstösser] stellt 
den Dorfplatz Dritten zur temporären Nutzung zur Verfügung, sofern keine öffentlichen oder schüt-
zenswerten privaten Interessen entgegenstehen. 
 

4.3 Bewilligung [oder Vertrag, wenn kein rechtsverbindliches Reglement] 
Die Nutzung des Dorfplatzes [nur teilweise öffentlicher Grund] bedarf einer Bewilligung [oder Ver-
trag] durch die zuständige Stelle der Gemeinde. 
 
Die zuständigen Stellen der Gemeinde organisieren das Bewilligungs- und Mietverfahren, koordi-
niert mit Veranstaltungsbewilligungen (Festpatente, Ruhebestimmungen) sowie weiteren koordinati-
ven Fragestellungen (Miete von Marktständen, Übergabe/Rückgabe/Kontrollen usw.). 
 

4.4 Grundsätze [Definitionen mit dem Kulturförderkonzept und dem Hallenbelegungsreglement abstim-
men] 
Einheimische Nutzerinnen und Nutzer werden bevorzugt. Bei Vereinen und Organisationen gilt der 
statutarische Sitz. 
 
Vorrang haben Nutzungen für öffentliche Zwecke. 
 
Exklusive private Anlässe sind nicht erlaubt. Ausnahmen (z.B. Filmaufnahmen) sind möglich. 
 
Die Anzahl nicht-regulärer Veranstaltungen ist zur Wahrung der Anwohnerinteressen auf max. zwei 
pro Monat begrenzt. 
 

4.5 Feiertage 
An den öffentlichen Feiertagen und den hohen Feiertagen gemäss Art. 2 Bst. b und Art. 3 des Ge-
setzes über Ruhetag und Ladenöffnung4 werden, mit Ausnahme des Neujahr- und Bundesfeierta-
ges, keine Nutzungen bewilligt.  
 

4.6 Ablehnungsgründe 
Nutzungen, die gegen die guten Sitten verstossen, extrem stören oder deren einwandfreie Durch-
führung nicht gewährleistet ist, werden nicht bewilligt.  
 

 
3 Diese ist – bis zur Klärung der rechtlichen Fragestellungen – in die Benützungsverträge zu integrieren und später zu überarbeiten. 
4 sGS 552.1; abgekürzt RLG. 
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II. Benützungsvorschriften 
 

4.7 Aufsicht 
Der Gemeinde Oberuzwil obliegt die Aufsicht über den Dorfplatz. Die zuständigen Stellen der Ge-
meinde sind berechtigt, den Nutzungen beizuwohnen. 
 

4.8 Haftung 
Die Nutzerinnen und Nutzer haften für allfällige Schäden. Die Gemeinde Oberuzwil lehnt jegliche 
Haftung ab.  
 

4.9 Versicherung 
Es wird vorausgesetzt, dass die Nutzerinnen und Nutzer zur Abdeckung allfälliger Schadensereig-
nisse (Personen- und/oder Sachschäden) eine ausreichende Haftpflichtversicherung abschliessen.  
 

4.10 Ordnung und Sicherheit 
Die Nutzerinnen und Nutzer sind verantwortlich für die Ordnung auf dem Dorfplatz und haben für 
die nötige Sicherheit zu sorgen. 
 
Beleuchtung und Lärmemissionen sind auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Die Bestimmungen des Reglementes über Ruhe, Ordnung und Sicherheit der Gemeinde Oberuzwil 
vom 12. März 2013 sowie weitere Einschränkungen der Nutzungsbewilligung [Vertrag] sind einzu-
halten. 
 

4.11 Ordnungsgemäss Nutzung 
Der Dorfplatz ist sorgfältig und ordnungsgemäss zu benützen. Dabei ist Rücksicht auf die Nachbar-
schaft und die anstossenden Betriebe zu nehmen. Der Zugang zu privaten Eingängen ist jederzeit zu 
gewährleisten. 
 
Die Reinigung und Abfallentsorgung des Dorfplatzes ist Sache der Nutzerinnen und Nutzer.  
 
Bei unsachgemässer Nutzung werden die entstandenen Kosten verrechnet. 
 

4.12 Verkehrswege 
Der Platz ist verkehrsfrei; ausgenommen für den notwendigen Auf- und Abbau. 
 
Fussgänger haben ungehindert zirkulieren zu können. 
 
Not- und Rettungswege sind jederzeit freizuhalten. 
 

4.13 Infrastruktur 
Infrastruktur wie Elektrizität, Wasser und Abwasserkann benützt werden.  
 
Die Kosten sind durch die Nutzerinnen und Nutzer zu tragen  
 

4.14 Zeltbauten und Tribünen 
a) Befestigungen 
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Das Bohren oder Einschlagen von Nägeln in den Platz ist nicht erlaubt.  
 
Einrichtungen dürfen nur mit Wasserkanistern/Gewichten oberflächlich befestigt werden  
 

4.15 b) Belastung Tiefgarage 
Die gesamte Tiefgaragendecke darf mit maximal XXX kg/m2 belastet werden.  
 
Lastkraftwagen dürfen gemäss Situationsplan im Anhang auf der Decke mit maximal XXX kg belas-
ten. Einzellasten sind entsprechend zu bewilligen  
 
III. Marktwesen/Dauernutzungen 
 

4.16 Wochenmarkt 
Die zuständige Stelle der Gemeinde kann Dauerbewilligungen ausstellen. 
 

4.17 Weitere Bestimmungen  
….je nach Ausgestaltung Marktideen, weiteren konzeptionellen Grundlagen… 
 
 

5. Gebühren 
Die Zuständigkeit für die Erhebung von Gebühren durch den Gemeinderat sowie die Bau- und Pla-
nungskommission für ihre Tätigkeiten und Amtshandlungen ist in Art. 22 des Baureglementes der 
Gemeinde Oberuzwil vom 24. August 2021 enthalten. Rechtliche Grundlage dafür bilden das Ge-
setz über die Verwaltungsrechtspflege (VRP), die Verwaltungsverfahrensverordnung (VRV), der Ge-
bührentarif für die Staats- und Gemeindeverwaltung (GebT), der kommunale Gebührentarif für das 
Bauwesen sowie verschiedene Bestimmungen des PBG. 
 

5.1 Tarif 
… 
 

6. Schlussbestimmungen 
 

a. Verfahren (Mitwirkung) 
… 
 

b. Aufhebung bisheriger Regelungen 
… 
 

c. Vollzugsbeginn 
… 
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Oberuzwil, [•••] 
 
 
Gemeinde Oberuzwil 
Gemeinderat 
 
 
Andreas Eisenring Adrian Rüegg 
Gemeindepräsident Ratsschreiber 
 
 
 
 
Anhänge 
 
1) Situationspläne 
 
2) Personaldienstbarkeit vom 9. Februar 1984 

«Benützungsrecht an Dorfplatz zugunsten Politische Gemeinde Oberuzwil» 
 
3) Umfrageergebnisse zur Grundsatznutzung (2025) 
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Anhang 1 
 
Situationspläne 
 
a. Strassenklassierung (Geltungsbereich gesteigerter Gemeingebrauch) 

 

 
 
 

b. Grundeigentum Gemeinde (Zuständigkeit für die Erteilung von Nutzungsbewilligungen) 
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c. Nutzungsrecht der Gemeinde für die Öffentlichkeit (privater Grund) 
 

 
 
 

d. Vergleich aktueller Nutzungsumfang / Perimeter Sanierungsprojekt 2024 
 

  
 

  

 
 
 
 
 



 Seite 11 von 16 

Anhang 2 
 
Personaldienstbarkeit vom 9. Februar 1984 
«Benützungsrecht an Dorfplatz zugunsten Politische Gemeinde Oberuzwil» 
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Anhang 3 
 
Umfrageergebnisse zur Grundsatznutzung 
 

 

 
 
 
 
 


